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Synopse des Referentenentwurfs und des Regierungsentwurfs 

eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 

Ulrich Burgard, Magdeburg 

  

Referentenentwurf 20201 Regierungsentwurf 20212 Anmerkung 

§ 80 Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung 

(1) Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und 

nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks aus-

gestattete, mitgliederlose juristische Person. Die Stiftung kann auf 

unbestimmte Zeit oder für einen bestimmten Zeitraum errichtet wer-

den, innerhalb dessen ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihrer 

Zwecke zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). 

 

(2) Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die 

Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes 

erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll. Wird die Stif-

tung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so gilt sie für Zu-

wendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden. 

§ 80 Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung 

(1) Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und 

nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks aus-

gestattete, mitgliederlose juristische Person. Die Stiftung wird in der 

Regel auf unbestimmte Zeit errichtet, sie kann aber auch auf be-

stimmte Zeit errichtet werden, innerhalb derer ihr gesamtes Vermö-

gen zur Erfüllung ihres Zwecks zu verbrauchen ist (Verbrauchsstif-

tung). 

(2) Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die 

Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes 

erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll. Wird die Stif-

tung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so gilt sie für Zu-

wendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden. 

Bloße redaktionelle 

Änderung, Kritik 

bleibt unberührt.3 

§ 81 Stiftungsgeschäft 

(1) Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter  

1. der Stiftung eine Satzung (Errichtungssatzung) geben, die mindes-

tens Bestimmungen enthalten muss über 

a) den Zweck der Stiftung, 

§ 81 Stiftungsgeschäft 

(1) Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter  

1. der Stiftung die Errichtungssatzung geben, die mindestens Best-

immungen enthalten muss über 

a) den Zweck der Stiftung, 

Abs. 1 und 2: bloße 

Redaktionelle Än-

derungen, Kritik 

bleibt unberührt.4 
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b) den Namen der Stiftung, 

c) den Sitz der Stiftung und 

d) die Bildung des Vorstands der Stiftung sowie 

2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Zwecks ein Vermögen 

widmen (gewidmetes Vermögen), das der Stiftung zu deren eigener 

Verfügung zu überlassen ist. 

(2) Die Satzung einer Verbrauchsstiftung muss zusätzlich enthalten: 

1. die Festlegung des Zeitraums, für den die Stiftung errichtet wird, 

und 

2. Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens, die die 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks und den vollständigen 

Verbrauch des Stiftungsvermögens während des Zeitraums, für den 

die Stiftung errichtet wird, gesichert erscheinen lassen. 

(3) Das Stiftungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form oder muss in 

einer Verfügung von Todes wegen enthalten sein. 

 

 

(4) Wenn der Stifter verstorben ist und er im Stiftungsgeschäft zwar 

den Zweck der Stiftung festgelegt und ein Vermögen gewidmet hat, 

das Stiftungsgeschäft im Übrigen jedoch nicht den gesetzlichen An-

forderungen des Absatzes 1 genügt, hat die zuständige Behörde des 

Landes das Stiftungsgeschäft um die Errichtungssatzung oder feh-

lende Satzungsbestimmungen zu ergänzen. Bei der Ergänzung des 

Stiftungsgeschäfts soll die Behörde den Willen des Stifters beachten. 

Wurde im Stiftungsgeschäft kein Sitz der Stiftung bestimmt, ist im 

Zweifel anzunehmen, dass der Sitz am letzten Wohnsitz des Stifters 

im Inland sein soll. 

b) den Namen der Stiftung, 

c) den Sitz der Stiftung und 

d) die Bildung des Vorstands der Stiftung sowie 

2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Stiftungszwecks ein 

Vermögen widmen (gewidmetes Vermögen), das der Stiftung zu de-

ren eigener Verfügung zu überlassen ist. 

(2) Die Errichtungssatzung einer Verbrauchsstiftung muss zusätzlich 

enthalten: 

1. die Festlegung der Zeit, für die die Stiftung errichtet wird, und 

2. Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens, die die 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks und den vollständigen 

Verbrauch des Stiftungsvermögens innerhalb der Zeit, für welche 

die Stiftung errichtet wird, gesichert erscheinen lassen. 

(3) Das Stiftungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form, wenn nicht 

in anderen Vorschriften ausdrücklich eine strenge Form vorgeschrie-

ben ist, oder es muss in einer Verfügung von Todes wegen enthalten 

sein. 

(4) Wenn der Stifter verstorben ist und er im Stiftungsgeschäft zwar 

den Zweck der Stiftung festgelegt und ein Vermögen gewidmet hat, 

das Stiftungsgeschäft im Übrigen jedoch nicht den gesetzlichen An-

forderungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 genügt, hat die nach 

Landesrecht zuständige Behörde das Stiftungsgeschäft um die Er-

richtungssatzung oder um fehlende Satzungsbestimmungen zu er-

gänzen. Bei der Ergänzung des Stiftungsgeschäfts soll die Behörde 

den wirklichen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters be-

achten. Wurde im Stiftungsgeschäft kein Sitz der Stiftung bestimmt, 

ist im Zweifel anzunehmen, dass der Sitz am letzten Wohnsitz des 

Stifters im Inland sein soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs 3: Soll nun 

klarstellen, dass 

Formvorschriften 

für Verträge (insb. 

§ 311b BGB) nicht 

gelten. Wortlaut 

misslungen. 

Abs. 4: Einfügung 

des mutmaßlichen 

Willens ebenso wie 

in § 83 Abs. 2 zu be-

grüßen. 

§ 81a Widerruf des Stiftungsgeschäfts 

Bis zur Anerkennung der Stiftung ist der Stifter zum Widerruf des 

Stiftungsgeschäfts berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zuständi-

gen Behörde des Landes beantragt, so ist der Widerruf dieser gegen-

über zu erklären. Der Erbe des Stifters ist zum Widerruf des Stif-

tungsgeschäfts nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag auf An-

§ 81a Widerruf des Stiftungsgeschäfts 

Bis zur Anerkennung der Stiftung ist der Stifter zum Widerruf des 

Stiftungsgeschäfts berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zuständi-

gen Behörde des Landes beantragt, so ist der Widerruf dieser gegen-

über zu erklären. Der Erbe des Stifters ist zum Widerruf des Stif-

tungsgeschäfts nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag auf An-
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erkennung der Stiftung bei der zuständigen Behörde des Landes ge-

stellt oder im Falle der notariellen Beurkundung des Stiftungsge-

schäfts den Notar mit der Antragstellung betraut hat. 

erkennung der Stiftung bei der zuständigen Behörde des Landes ge-

stellt oder im Falle der notariellen Beurkundung des Stiftungsge-

schäfts den Notar mit der Antragstellung betraut hat. 

§ 82 Anerkennung der Stiftung 

Die Stiftung ist anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den An-

forderungen des § 81 Absatz 1 bis 3 genügt und die dauernde und 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint, es sei 

denn, die Stiftung würde das Gemeinwohl gefährden. Bei einer Ver-

brauchsstiftung erscheint die dauernde Erfüllung des Stiftungs-

zwecks gesichert, wenn der in der Satzung für die Stiftung festge-

legte Zeitraum mindestens zehn Jahre beträgt. 

§ 82 Anerkennung der Stiftung 

Die Stiftung ist anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den An-

forderungen des § 81 Absatz 1 bis 3 genügt und die dauernde und 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint, es sei 

denn, die Stiftung würde das Gemeinwohl gefährden. Bei einer Ver-

brauchsstiftung erscheint die dauernde Erfüllung des Stiftungs-

zwecks gesichert, wenn die in der Errichtungssatzung für die Stif-

tung bestimmte Zeit mindestens zehn Jahre umfasst. 

Kritik bleibt zwar 

unberührt,5 die Ab-

schaffung des 

Grundsatzes der 

Satzungsstrenge 

(s.u. § 83) schafft 

aber Erleichterung. 

§ 82a Übertragung und Übergang des gewidmeten Vermögens 

Ist die Stiftung anerkannt, so ist der Stifter verpflichtet, das gewid-

mete Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren 

Übertragung eine Abtretung genügt, gehen mit der Anerkennung auf 

die Stiftung über, sofern sich nicht aus dem Stiftungsgeschäft ein an-

derer Wille des Stifters ergibt. 

§ 82a Übertragung und Übergang des gewidmeten Vermögens 

Ist die Stiftung anerkannt, so ist der Stifter verpflichtet, das gewid-

mete Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren 

Übertragung eine Abtretung genügt, gehen mit der Anerkennung auf 

die Stiftung über, sofern sich nicht aus dem Stiftungsgeschäft ein an-

derer Wille des Stifters ergibt. 

 

§ 82b Stiftungsregister und Anmeldung der Stiftung 

(1) Für die Stiftungen wird ein Stiftungsregister geführt. Das Nähere 

regelt das Stiftungsregistergesetz. 

(2) Nach der Anerkennung sind die Stiftung sowie deren Vorstands-

mitglieder und vertretungsberechtigten besonderen Vertreter vom 

Vorstand zur Eintragung in das Stiftungsregister anzumelden. In der 

Anmeldung sind die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder und 

der besonderen Vertreter sowie etwaige Beschränkungen der Vertre-

tungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 3 anzugeben. Der An-

meldung sind beizufügen: 

1. die Anerkennungsentscheidung der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde und das Stiftungsgeschäft, wenn dieses nicht mit der Aner-

kennungsentscheidung als Anlage verbunden ist, sowie 

§ 82b Stiftungsregister und Anmeldung der Stiftung 

(1) Für die Stiftungen wird ein Stiftungsregister geführt. Das Nähere 

regelt das Stiftungsregistergesetz. 

(2) Nach der Anerkennung ist die Stiftung zur Eintragung in das 

Stiftungsregister anzumelden. In der Anmeldung sind die Vorstands-

mitglieder, die besonderen Vertreter, die Vertretungsmacht der Vor-

standsmitglieder und der besonderen Vertreter sowie etwaige Be-

schränkungen der Vertretungsmacht des Vorstands nach § 84 Absatz 

3 anzugeben. Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. die Anerkennungsentscheidung der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde und die Errichtungssatzung 

2. die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglieder und 

der vertretungsberechtigten besonderen Vertreter. 

Bloße redaktionelle 

Änderungen, Kritik 

bleibt unberührt.6 

 
5 Burgard npoR 2021, 1 (2). 
6 Burgard npoR 2021, 1 (2). 
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2. die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglieder und 

der vertretungs-berechtigten besonderen Vertreter. 

§ 82c Namenszusatz der Stiftung 

Nach Eintragung in das Stiftungsregister hat die Stiftung ihren Na-

men mit dem Zusatz „eingetragene Stiftung“ zu führen. Anstelle des 

Namenszusatzes kann dem Namen die Abkürzung „e. S.“ angefügt 

werden. Verbrauchsstiftungen haben mit der Eintragung den Zusatz 

„eingetragene Verbrauchsstiftung“ oder die Abkürzung „e. VS.“ zu 

führen. 

§ 82c Namenszusatz der Stiftung 

Nach Eintragung in das Stiftungsregister hat die Stiftung ihren Na-

men mit dem Zusatz „eingetragene Stiftung“ zu führen. Anstelle des 

Namenszusatzes kann dem Namen die Abkürzung „e.S.“ angefügt 

werden. Die Verbrauchsstiftung hat mit der Eintragung den Zusatz 

„eingetragene Verbrauchsstiftung“ oder die Abkürzung „e.VS.“ zu 

führen. 

Bloße redaktionelle 

Änderungen, Kritik 

bleibt unberührt.7 

§ 82d Vertrauensschutz durch das Stiftungsregister 

(1) Eine in das Stiftungsregister einzutragende Tatsache kann die 

Stiftung einem Dritten im Geschäftsverkehr nur entgegensetzen, 

wenn diese Tatsache im Stiftungsregister eingetragen oder dem Drit-

ten bekannt ist. 

(2) Wurde eine einzutragende Tatsache in das Stiftungsregister ein-

getragen, so muss ein Dritter im Geschäftsverkehr diese Tatsache 

gegenüber der Stiftung gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass er 

die Tatsache weder kannte noch kennen musste. 

§ 82d Vertrauensschutz durch das Stiftungsregister 

(1) Eine in das Stiftungsregister einzutragende Tatsache kann die 

Stiftung einem Dritten im Geschäftsverkehr nur entgegensetzen, 

wenn diese Tatsache im Stiftungsregister eingetragen oder dem Drit-

ten bekannt ist. 

(2) Wurde eine einzutragende Tatsache in das Stiftungsregister ein-

getragen, so muss ein Dritter im Geschäftsverkehr diese Tatsache 

gegenüber der Stiftung gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass er 

die Tatsache weder kannte noch kennen musste. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.8 

§ 83 Stiftungsverfassung und Stifterwille 

(1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- 

oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft bestimmt. 

(2) Durch die Satzung kann von den Vorschriften dieses Untertitels 

nur abgewichen werden, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist. 

(3) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und 

die zuständigen Behörden haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben bei der Aufsicht über die Stiftung den bei der Errichtung der Stif-

tung zum Ausdruck gekommenen Willen des Stifters zu beachten. 

§ 83 Stiftungsverfassung und Stifterwille 

(1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- 

oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft und insbeson-

dere die Satzung bestimmt. 

(2) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und 

die zuständigen Behörden haben bei der Aufsicht über die Stiftung 

den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen 

Willen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters zu beach-

ten. 

Streichung von Abs. 

2 RefE (Satzungs-

strenge) sehr zu be-

grüßen, ebenso 

Wiedereinführung 

des mutmaßlichen 

Stifterwillens in 

Abs. 2 RegE. 

 
7 Burgard npoR 2021, 1 (2). 
8 Burgard npoR 2021, 1 (2). 
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§ 83a Verwaltungssitz der Stiftung 

Die Verwaltung der Stiftung ist im Inland zu führen. 

§ 83a Verwaltungssitz der Stiftung 

Die Verwaltung der Stiftung ist im Inland zu führen. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.9 

§ 83b Stiftungsvermögen 
(1) Bei einer Stiftung, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, be-
steht das Stiftungsvermögen aus dem Grundstockvermögen und ih-
rem sonstigen Vermögen. Bei einer Verbrauchsstiftung besteht das 
Stiftungsvermögen nur aus sonstigem Vermögen. 
(2) Zum Grundstockvermögen gehören 
1. das gewidmete Vermögen, 
2. das der Stiftung zugewendete Vermögen, das vom Zuwendenden 
dazu bestimmt wurde, Teil des Grundstockvermögens zu werden 
(Zustiftung), und 
3. das Vermögen, das von der Stiftung zu Grundstockvermögen be-
stimmt wurde. 
Zu Grundstockvermögen wird auch alles, was die Stiftung als Ersatz 
für die Zerstörung, die Beschädigung oder die Entziehung eines zum 
Grundstockvermögen gehörenden Gegenstands oder durch Rechtsge-
schäft mit Mitteln des Grundstockvermögens erwirbt, soweit es sich 
dabei nicht um Nutzungen des Grundstockvermögens oder Ersatz für 
solche Nutzungen handelt. 
(3) Der Stifter kann in der Errichtungssatzung abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 einen Teil des gewidmeten Vermögens auch 
zu sonstigem Vermögen bestimmen. 
(4) Das Stiftungsvermögen ist getrennt von fremdem Vermögen zu 
verwalten. Mit dem Stiftungsvermögen darf nur der Stiftungszweck 
erfüllt werden. 

§ 83b Stiftungsvermögen 

(1) Bei einer Stiftung, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, be-

steht das Stiftungsvermögen aus dem Grundstockvermögen und ih-

rem sonstigen Vermögen. Bei einer Verbrauchsstiftung besteht das 

Stiftungsvermögen aufgrund der Satzung nur aus sonstigem Vermö-

gen. 

(2) Zum Grundstockvermögen gehören 

1. das gewidmete Vermögen, 

2. das der Stiftung zugewendete Vermögen, das vom Zuwendenden 

dazu bestimmt wurde, Teil des Grundstockvermögens zu werden 

(Zustiftung), und 

3. das Vermögen, das von der Stiftung zu Grundstockvermögen be-

stimmt wurde. 

(3) Der Stifter kann auch bei einer Stiftung, die auf unbestimmte 

Zeit errichtet wird, in der Errichtungssatzung abweichend von Ab-

satz 2 Nummer1 einen Teil des gewidmeten Vermögens zu sonsti-

gem Vermögen bestimmen. 

(4) Das Stiftungsvermögen ist getrennt von fremdem Vermögen zu 

verwalten. Mit dem Stiftungsvermögen darf nur der Stiftungszweck 

erfüllt werden. 

Streichung von 

§ 83b Abs. 2 sehr zu 

begrüßen. 

§ 83c Verwaltung des Grundstockvermögens 

(1) Der Stiftungszweck darf nur mit den Nutzungen des Grundstock-

vermögens erfüllt werden. Das Grundstockvermögen ist ungeschmä-

lert zu erhalten. 

(2) Durch die Satzung kann geregelt werden, dass die Stiftung einen 

Teil des Grundstockvermögens verbrauchen kann. In einer solchen 

Satzungsbestimmung muss die Stiftung verpflichtet werden, das 

§ 83c Verwaltung des Grundstockvermögens 

(1) Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten. Der 

Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu 

erfüllen. 

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass die Stiftung ei-

nen Teil des Grundstockvermögens verbrauchen darf. In einer sol-

chen Satzungsbestimmung muss die Stiftung verpflichtet werden, 

Streichung des 

„nur“ in der Neu-

fassung von Abs. 1 

ist eine Verbesse-

rung. In der Begr. 

RegE (S. 63) steht 

aber noch immer 

 
9 Burgard npoR 2021, 1 (3). 
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Grundstockvermögen in absehbarer Zeit wieder um den verbrauch-

ten Teil aufzustocken. Satz 2 gilt nicht für Satzungsbestimmungen, 

die den Verbrauch von Zuwächsen des Grundstockvermögens vorse-

hen, die durch Vermögensumschichtungen erworben wurden. 

(3) Durch Landesrecht kann vorgesehen werden, dass die zuständi-

gen Behörden auf Antrag einer Stiftung für einen bestimmten Teil 

des Grundstockvermögens eine zeitlich begrenzte Ausnahme von 

Absatz 1 Satz 2 zulassen können, wenn dadurch die dauernde und 

nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht beeinträchtigt wird. 

das Grundstockvermögen in absehbarer Zeit wieder um den ver-

brauchten Teil aufzustocken. 

(3) Wird in der Satzung bestimmt, dass die Stiftung Zuwächse aus 

Umschichtungen des Grundstockvermögens verbrauchen darf, ist 

Absatz2 Satz2 nicht anzuwenden. 

(4) Durch Landesrecht kann vorgesehen werden, dass die nach Lan-

desrecht zu-ständigen Behörden auf Antrag einer Stiftung für einen 

bestimmten Teil des Grundstockvermögens eine zeitlich begrenzte 

Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 zulassen können, wenn dadurch die 

dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht be-

einträchtigt wird. 

ein Verbot ertraglo-

ser Anlagen.10 Und 

Abs. 3 macht nach 

wie vor den Ein-

druck als bedürfte 

es einer Satzungsbe-

stimmung, um Um-

schichtungsgewinne 

zu verbrauchen. 

§ 84 Stiftungsorgane 

(1) Die Stiftung muss einen Vorstand haben. Der Vorstand führt die 

Geschäfte der Stiftung. 

(2) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergericht-

lich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Besteht der 

Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Stiftung durch die 

Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklä-

rung gegenüber der Stiftung abzugeben, so genügt die Abgabe ge-

genüber einem Mitglied des Vorstands. 

(3) Durch die Satzung kann von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 

abgewichen und der Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands 

mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden. 

(4) Die Satzung kann neben dem Vorstand weitere Organe vorsehen, 

für die in der Satzung Regelungen über die Bildung, die Aufgaben 

und die Befugnisse zu treffen sind. 

(5) Die §§ 30, 31 und 42 Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 84 Stiftungsorgane 

(1) Die Stiftung muss einen Vorstand haben. Der Vorstand führt die 

Geschäfte der Stiftung. 

(2) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergericht-

lich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Besteht der 

Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Stiftung durch die 

Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklä-

rung gegenüber der Stiftung abzugeben, so genügt die Abgabe ge-

genüber einem Mitglied des Vorstands. 

(3) Durch die Satzung kann von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 

abgewichen und der Umfang der Vertretungsmacht des Vorstands 

mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden. 

(4) In der Satzung können neben dem Vorstand weitere Organe vor-

gesehen werden. In der Satzung sollen für ein weiteres Organ auch 

die Bestimmungen über die Bildung, die Aufgaben und die Befug-

nisse enthalten sein. 

(5) Die §§ 30, 31 und 42 Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

Die Entkoppelung 

vom Vereinsrecht 

bleibt unverändert 

Kritik an Abs. 3 

wurde ebenfalls 

nicht aufgegriffen.11 

Diese ist nun noch 

zu vertiefen, da nach 

MoPeG12 selbst bei 

der GbR nunmehr 

der „Grundsatz“ un-

beschränkter und 

unbeschränkbarer 

Vertretungsmacht 

gelten soll (§ 720 

Abs. 3 BGB-E). Neu-

fassung von Abs. 4 

ist eine Verbesse-

rung. Ob solche Re-

gelungen wie bisher 

in Nebenordnungen 

 
10 Näher Burgard npoR 2021, 1 (3). 
11 Burgard npoR 2021, 1, (4). 
12 RegE eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, BR Drs. 59/21. 
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getroffen werden 

können, ist aber 

nach wie vor unge-

wiss.13 

§ 84a Rechte und Pflichten der Organmitglieder 

(1) Auf die Tätigkeit des Mitglieds eines Organs für die Stiftung sind 

die für den Auftrag geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-

den. Das Mitglied des Organs ist unentgeltlich tätig. Durch die Sat-

zung kann von den Sätzen 1 und 2 abgewichen werden. 

(2) Das Mitglied eines Organs hat bei der Führung der Geschäfte der 

Stiftung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers anzuwen-

den. 

(3) Das Mitglied eines Organs, das seine Pflichten schuldhaft ver-

letzt, ist der Stiftung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 

verpflichtet. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Mitglied 

des Organs bei der Geschäftsführung unter Beachtung der gesetzli-

chen und satzungsgemäßen Vorgaben vernünftigerweise annehmen 

durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle 

der Stiftung zu handeln. Der Stifter kann in der Errichtungssatzung 

die Haftung für Pflichtverletzungen von Organmitgliedern gegenüber 

der Stiftung beschränken. 

(4) § 31a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

Durch die Satzung kann die Anwendbarkeit des § 31a Absatz 1 Satz 

1 und Absatz 2 beschränkt oder ausgeschlossen werden. 

§ 84a Rechte und Pflichten der Organmitglieder 

(1) Auf die Tätigkeit eines Organmitglieds für die Stiftung sind die 

für den Auftrag geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

Organmitglieder sind unentgeltlich tätig. Durch die Satzung kann von 

den Sätzen 1 und 2 abgewichen werden; die Haftung für Pflichtver-

letzungen von Organmitgliedern kann nur in der Errichtungssatzung 

beschränkt werden. 

(2) Das Mitglied eines Organs hat bei der Führung der Geschäfte der 

Stiftung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers anzuwen-

den. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Mitglied des 

Organs bei der Geschäftsführung unter Beachtung der gesetzlichen 

und satzungsgemäßen Vorgaben vernünftigerweise annehmen durfte, 

auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Stif-

tung zu handeln. 

(3) §31a ist entsprechend anzuwenden. Durch die Satzung kann die 

Anwendbarkeit des §31a beschränkt oder ausgeschlossen werden. 

Überwiegend redak-

tionelle Änderun-

gen; insoweit bleibt 

Kritik unberührt.14 

Statt des speziellen  

§ 84a Abs. 3 RefE 

soll es nun bei § 280 

Abs. 1 BGB mit sei-

ner Beweislastum-

kehr bleiben, was zu 

begrüßen ist. Mit 

der Änderung von 

Abs. 4 wird dadurch 

der Gleichlauf mit 

dem Vereinsrecht 

insofern wiederher-

gestellt. Für Abs. 2 

gilt das aber leider 

nicht! 15 

§ 84b Beschlussfassung der Organe 

Besteht ein Organ aus mehreren Mitgliedern, erfolgt die Beschluss-

fassung entsprechend § 32, wenn in der Satzung nichts Abweichen-

des geregelt ist. Ein Organmitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn 

die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm 

oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen 

ihm und der Stiftung betrifft. 

§ 84b Beschlussfassung der Organe 

Besteht ein Organ aus mehreren Mitgliedern, erfolgt die Beschluss-

fassung entsprechend § 32, wenn in der Satzung nichts Abweichen-

des geregelt ist. Ein Organmitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn 

die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm 

oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen 

ihm und der Stiftung betrifft. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.16 

 
13 Burgard npoR 2021, 1 (4). 
14 Burgard npoR 2021, 1 (4). 
15 Zur Kritik Burgard npoR 2021, 1 (4 f.). 
16 Burgard npoR 2021, 1 (5). 
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§ 84c Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern 

(1) Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stiftung seine 

Aufgaben nicht wahrnehmen kann, weil Mitglieder des Organs feh-

len, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde in dringenden Fäl-

len auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen notwendige 

Maßnahmen zu treffen, um die Handlungsfähigkeit des Organs zu 

gewährleisten. Die Behörde ist insbesondere befugt, Organmitglieder 

befristet zu bestellen oder von der satzungsmäßig vorgesehenen Zahl 

von Organmitgliedern befristet abzuweichen, indem sie einzelne Or-

ganmitglieder mit Befugnissen ausstattet, die ihnen satzungsgemäß 

nur gemeinsam mit anderen Organmitgliedern zustehen. 

(2) Die Behörde kann einem von ihr bestellten Organmitglied bei 

oder nach der Bestellung eine angemessene Vergütung auf Kosten 

der Stiftung bewilligen, wenn das Vermögen der Stiftung sowie der 

Umfang und die Bedeutung der zu erledigenden Aufgabe dies recht-

fertigen. Die Behörde kann die Bewilligung der Vergütung mit Wir-

kung für die Zukunft ändern oder aufheben. 

§ 84c Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern 

(1) Wenn der Vorstand oder ein anderes Organ der Stiftung seine 

Aufgaben nicht wahrnehmen kann, weil Mitglieder des Organs feh-

len, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde in dringenden Fäl-

len auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen notwendige 

Maßnahmen zu treffen, um die Handlungsfähigkeit des Organs zu 

gewährleisten. Die Behörde ist insbesondere befugt, Organmitglieder 

befristet zu bestellen oder von der satzungsmäßig vorgesehenen Zahl 

von Organmitgliedern befristet abzuweichen, insbesondere indem 

die Behörde einzelne Organmitglieder mit Befugnissen ausstattet, die 

ihnen nach der Satzung nur gemeinsam mit anderen Organmitglie-

dern zustehen. 

(2) Die Behörde kann einem von ihr bestellten Organmitglied bei 

oder nach der Bestellung eine angemessene Vergütung auf Kosten 

der Stiftung bewilligen, wenn das Vermögen der Stiftung sowie der 

Umfang und die Bedeutung der zu erledigenden Aufgabe dies recht-

fertigen. Die Behörde kann die Bewilligung der Vergütung mit Wir-

kung für die Zukunft ändern oder aufheben. 

Bloße redaktionelle 

Änderung 

§ 84d Anmeldung von Änderungen beim Vorstand oder bei be-

sonderen Vertretern 

Jede Änderung hinsichtlich des Vorstands sowie besonderer Vertre-

ter, die zur Vertretung der Stiftung berechtigt sind, ist vom Vorstand 

zur Eintragung in das Stiftungs-register anzumelden. Der Anmel-

dung sind die Dokumente beizufügen, aus denen sich die Änderun-

gen ergeben. 

§ 84d Anmeldung von Änderungen beim Vorstand oder bei be-

sonderen Vertretern 

Jede Änderung hinsichtlich des Vorstands sowie der besonderen 

Vertreter, die zur Vertretung der Stiftung berechtigt sind, ist vom 

Vorstand zur Eintragung in das Stiftungsregister anzumelden. Der 

Anmeldung sind die Dokumente beizufügen, aus denen sich die Än-

derungen ergeben. 

Bloße redaktionelle 

Änderungen, Kritik 

bleibt unberührt.17 

§ 85 Voraussetzungen für Satzungsänderungen 

(1) Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck 

gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt 

werden, wenn 

1. die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks end-

gültig unmöglich ist oder 

2. der Zweck der Stiftung das Gemeinwohl gefährdet. Der Zweck 

kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, 

dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Zweck 

§ 85 Voraussetzungen für Satzungsänderungen 

(1) Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck 

gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt 

werden, wenn 

1. die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks un-

möglich ist oder 

2. der Stiftungszweck das Gemeinwohl gefährdet. 

Der Stiftungszweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn ge-

In Abs. 1 wird das 

Erfordernis „end-

gültiger“ Unmög-

lichkeit aufgegeben. 

Außerdem wurde 

der Anwendungsbe-

reich von Abs. 2 

eingeschränkt.  

Allerdings sollte 

 
17 Burgard npoR 2021, 1 (5). 
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dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Liegen die Voraussetzungen 

nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 vor, kann eine auf unbestimmte 

Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch eine Sat-

zungsänderung, mit der Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt 

werden, in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden. 

 

(2) Durch Satzungsänderung kann der Zweck der Stiftung in anderer 

Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende 

Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich 

die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert 

haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an 

die veränderten Verhältnisse anzupassen. Als prägend für eine Stif-

tung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, 

die Art und Weise der Zweckerfüllung, über die Verwaltung des 

Grundstockvermögens sowie über die Zusammensetzung und die 

Aufgaben der Organe anzusehen. 

(3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, 

die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert wer-

den, wenn dadurch die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtert 

wird. 

(4) In der Errichtungssatzung kann der Stifter Satzungsänderungen 

nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. Satzungs-

änderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter in der Errich-

tungssatzung auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erleichtern. 

Regelungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt 

und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt 

festlegt. 

sichert erscheint, dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder be-

schränkten Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 vor, 

kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend 

von § 83c durch Satzungsänderung in eine Verbrauchsstiftung um-

gestaltet werden, indem die Satzung um Bestimmungen nach § 81 

Absatz 2 ergänzt wird. 

(2) Durch Satzungsänderung kann der Stiftungszweck in anderer 

Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende 

Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich 

die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert 

haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an 

die veränderten Verhältnisse anzupassen. Als prägend für eine Stif-

tung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, 

die Art und Weise der Zweckerfüllung und über die Verwaltung des 

Grundstockvermögens anzusehen. 

(3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, 

die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert wer-

den, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. 

(4) In der Errichtungssatzung kann der Stifter Satzungsänderungen 

nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. Satzungs-

änderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter in der Errich-

tungssatzung auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 zulassen. 

Satzungsbestimmungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der 

Stifter Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend 

bestimmt festlegt. 

Abs. 2 S. 2 ganz ge-

strichen und die 

Entscheidung, wel-

che Satzungsbestim-

mung prägend ist, 

dem konkreten Ein-

zelfall überlassen 

werden. Zu begrü-

ßen ist auch die 

Umformulierung 

von Abs. 3. 

§ 85a Verfahren bei Satzungsänderungen 
(1) Die Satzung kann durch den Vorstand oder ein anderes durch die 
Satzung dazu bestimmtes Stiftungsorgan geändert werden. Die Sat-
zungsänderung bedarf der Genehmigung der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde. 
(2) Die Behörde kann die Satzung nach § 85 ändern, wenn die Sat-
zungsänderung notwendig ist und das zuständige Stiftungsorgan sie  
 

§ 85a Verfahren bei Satzungsänderungen 

(1) Die Satzung kann durch den Vorstand oder ein anderes durch die 

Satzung dazu bestimmtes Stiftungsorgan geändert werden. Die Sat-

zungsänderung bedarf der Genehmigung der nach Landesrecht zu-

ständigen Behörde. 

(2) Die Behörde kann die Satzung nach § 85 ändern, wenn die Sat-

zungsänderung notwendig ist und das zuständige Stiftungsorgan sie 

Kritik bleibt unbe-

rührt.18 

 
18 Burgard npoR 2021, 1 (6). 
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nicht rechtzeitig beschließt. 
(3) Wenn durch die Satzungsänderung der Sitz der Stiftung in den 
Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde verlegt werden soll,  
bedarf die nach Absatz 1 Satz 2 erforderliche Genehmigung der Sat-
zungsänderung der Zustimmung der Behörde, in deren Zuständig-
keitsbereich der neue Sitz begründet werden soll. 

nicht rechtzeitig beschließt. 

(3) Wenn durch die Satzungsänderung der Sitz der Stiftung in den 

Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde verlegt werden soll, 

bedarf die nach Absatz1 Satz 2 erforderliche Genehmigung der Sat-

zungsänderung der Zustimmung der Behörde, in deren Zuständig-

keitsbereich der neue Sitz begründet werden soll. 

§ 85b Anmeldung von Satzungsänderungen 

Eine Satzungsänderung ist vom Vorstand zur Eintragung in das Stif-

tungsregister anzumelden. Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. die Entscheidung der zuständigen Stiftungsorgane über die Sat-

zungsänderung und die Genehmigung der zuständigen Behörde oder 

die Entscheidung der zuständigen Behörde über die Satzungsände-

rung und 

2. in vollständiger Wortlaut der geänderten Satzung. 

§ 85b Anmeldung von Satzungsänderungen 

Eine Satzungsänderung ist vom Vorstand zur Eintragung in das Stif-

tungsregister anzumelden. Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. die Entscheidung der zuständigen Stiftungsorgane über die Sat-

zungsänderung und die Genehmigung der zuständigen Behörde oder 

die Entscheidung der zuständigen Behörde über die Satzungsände-

rung und 

2. ein vollständiger Wortlaut der geänderten Satzung. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.19 

§ 86 Voraussetzungen für die Zulegung 

Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die 

übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt wer-

den, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung 

wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 

Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragende Stiftung an die 

veränderten Verhältnisse anzupassen, 

 

 

2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen dem 

Zweck der übernehmenden Stiftung entspricht, 

3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck 

auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd 

und nachhaltig erfüllen kann, und 

4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung 

der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen be-

gründet sind. 

§ 86 Voraussetzungen für die Zulegung 

Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die 

übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt wer-

den, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung 

wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 

Absatz 2 bis 4 nicht aus-reicht, um die übertragende Stiftung an die 

veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errich-

tung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 

Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 

2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen dem 

Zweck der übernehmenden Stiftung entspricht, 

3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck 

auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd 

und nachhaltig erfüllen kann, und 

4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung 

der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen be-

gründet sind. 

Kritik bleibt unbe-

rührt;20 der neu ein-

geführte § 86 Nr. 1 

Fall 2 hat so gut wie 

keine praktische 

Bedeutung. 

 
19 Burgard npoR 2021, 1 (6). 
20 Burgard npoR 2021, 1 (6). 
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§ 86a Voraussetzungen für die Zusammenlegung 

Mindestens zwei übertragende Stiftungen können durch Errichtung 

einer neuen Stiftung und Übertragung ihres jeweiligen Stiftungsver-

mögens als Ganzes auf die neue übernehmende Stiftung zusammen-

gelegt werden, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftun-

gen wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 

85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragenden Stiftungen 

an die veränderten Verhältnisse anzupassen, 

 

 

2. gesichert erscheint, dass die neue übernehmende Stiftung die 

Zwecke der übertragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher 

Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 

3. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in den Satzun-

gen der übertragenden Stiftungen Ansprüche auf Stiftungsleistungen 

begründet sind. 

§ 86a Voraussetzungen für die Zusammenlegung 

Mindestens zwei übertragende Stiftungen können durch Errichtung 

einer neuen Stiftung und Übertragung ihres jeweiligen Stiftungsver-

mögens als Ganzes auf die neue übernehmende Stiftung zusammen-

gelegt werden, wenn 

1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftun-

gen wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 

85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragenden Stiftungen 

an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit 

Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung 

nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 

2. gesichert erscheint, dass die neue übernehmende Stiftung die 

Zwecke der über-tragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher 

Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 

3. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in den Satzun-

gen der übertragenden Stiftungen Ansprüche auf Stiftungsleistungen 

begründet sind. 

Kritik bleibt unbe-

rührt;21 § 86a Nr. 1 

Fall 2 RegE hat so 

gut wie keine prak-

tische Bedeutung. 

§ 86b Verfahren der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Stiftungen können durch Vertrag zugelegt oder zusammengelegt 

werden. Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag 

bedarf der Genehmigung durch die für die übernehmende Stiftung 

nach Landesrecht zuständige Behörde. 

(2) Die Behörde nach Absatz 1 Satz 2 kann Stiftungen zulegen oder 

zusammenlegen, wenn die Stiftungen die Zulegung oder Zusammen-

legung nicht vereinbaren können. Die übernehmende Stiftung muss 

einer Zulegung durch die Behörde zustimmen. 

(3) Ist nach Landesrecht für eine übertragende Stiftung eine andere 

Behörde zuständig als die Behörde nach Absatz 1 Satz 2, bedürfen 

die Genehmigung eines Zulegungsvertrags oder eines Zusammenle-

gungsvertrags und die behördliche Zulegung oder Zusammenlegung 

der Zustimmung der für die übertragenden Stiftungen nach dem je-

weiligen Landesrecht zuständigen Behörden. 

§ 86b Verfahren der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Stiftungen können durch Vertrag zugelegt oder zusammengelegt 

werden. Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag 

bedarf der Genehmigung durch die für die übernehmende Stiftung 

nach Landesrecht zuständige Behörde. 

(2) Die Behörde nach Absatz 1 Satz 2 kann Stiftungen zulegen oder 

zusammenlegen, wenn die Stiftungen die Zulegung oder Zusammen-

legung nicht vereinbaren können. Die übernehmende Stiftung muss 

einer Zulegung durch die Behörde zustimmen. 

(3) Ist nach Landesrecht für eine übertragende Stiftung eine andere 

Behörde zuständig als die Behörde nach Absatz 1 Satz 2, bedürfen 

die Genehmigung eines Zulegungsvertrags oder eines Zusammenle-

gungsvertrags und die behördliche Zulegung oder Zusammenlegung 

der Zustimmung der für die übertragenden Stiftungen nach dem je-

weiligen Landesrecht zuständigen Behörden. 

Die Regelungen der 

§§ 86b bis 86i sind 

vollkommen unver-

ändert. Kritik bleibt 

unberührt.22 

 
21 Burgard npoR 2021, 1 (6). 
22 Nur kursorisch Burgard npoR 2021, 1 (6); eingehend Schauer npoR 2021, 35 ff. 
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§ 86c Zulegungsvertrag und Zusammenlegungsvertrag 

(1) Ein Zulegungsvertrag muss mindestens enthalten: 

1. die Angabe des jeweiligen Namens und des jeweiligen Sitzes der 

beteiligten Stiftungen und 

2. die Vereinbarung, dass das Stiftungsvermögen der übertragenden 

Stiftung als Ganzes auf die übernehmende Stiftung übertragen wer-

den soll und mit der Vermögensübertragung das Grundstockvermö-

gen der übertragenden Stiftung Teil des Grundstockvermögens der 

übernehmenden Stiftung wird. 

Wenn durch die Satzung der übertragenden Stiftung für Personen 

Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind, muss der Zule-

gungsvertrag Angaben zu den Auswirkungen der Zulegung auf diese 

Ansprüche und zu den Maßnahmen enthalten, die vorgesehen sind, 

um die Rechte dieser Personen zu wahren. 

(2) Ein Zusammenlegungsvertrag muss mindestens die Angaben 

nach Absatz 1 enthalten sowie das Stiftungsgeschäft zur Errichtung 

der neuen übernehmenden Stiftung. 

(3) Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag ist Per-

sonen nach Absatz 1 Satz 2 spätestens einen Monat vor der Beantra-

gung der Genehmigung nach § 86b Absatz 1 Satz 2 von derjenigen 

Stiftung zuzuleiten, in deren Satzung die Ansprüche begründet sind. 

§ 86c Zulegungsvertrag und Zusammenlegungsvertrag 

(1) Ein Zulegungsvertrag muss mindestens enthalten: 

1. die Angabe des jeweiligen Namens und des jeweiligen Sitzes der 

beteiligten Stiftungen und 

2. die Vereinbarung, dass das Stiftungsvermögen der übertragenden 

Stiftung als Ganzes auf die übernehmende Stiftung übertragen wer-

den soll und mit der Vermögensübertragung das Grundstockvermö-

gen der übertragenden Stiftung Teil des Grundstockvermögens der 

übernehmenden Stiftung wird, 

Wenn durch die Satzung der übertragenden Stiftung für Personen 

Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind, muss der Zule-

gungsvertrag Angaben zu den Auswirkungen der Zulegung auf diese 

Ansprüche und zu den Maßnahmen enthalten, die vor-gesehen sind, 

um die Rechte dieser Personen zu wahren. 

(2) Ein Zusammenlegungsvertrag muss mindestens die Angaben 

nach Absatz 1 enthalten sowie das Stiftungsgeschäft zur Errichtung 

der neuen übernehmenden Stiftung. 

(3) Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag ist Per-

sonen nach Absatz 1 Satz 2 spätestens einen Monat vor der Beantra-

gung der Genehmigung nach § 86b Absatz 1 Satz 2 von derjenigen 

Stiftung zuzuleiten, in deren Satzung die Ansprüche begründet sind. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 

§ 86d Form des Zulegungsvertrags und des Zusammenlegungs-

vertrags 

Zulegungsverträge und Zusammenlegungsverträge bedürfen der 

schriftlichen Form. § 311b Absatz 1 bis 3 ist nicht anzuwenden. 

§ 86d Form des Zulegungsvertrags und des Zusammenlegungs-

vertrags 

Zulegungsverträge und Zusammenlegungsverträge bedürfen der 

schriftlichen Form. § 311b Absatz 1 bis 3 ist nicht anzuwenden. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 

§ 86e Behördliche Zulegungentscheidung und Zusammenle-

gungsentscheidung 

(1) Auf den Inhalt der Entscheidungen über die Zulegung oder Zu-

sammenlegung von Stiftungen durch die nach Landesrecht zustän-

dige Behörde ist § 86c Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Behörde hat Personen nach § 86c Absatz 1 Satz 2 mindestens 

einen Monat vor der Entscheidung über die Zulegung oder Zusam-

menlegung anzuhören und auf die möglichen Folgen der Zulegung 

oder Zusammenlegung für deren Ansprüche gegen eine übertragende 

Stiftung hinzuweisen. 

§ 86e Behördliche Zulegungentscheidung und Zusammenle-

gungsentscheidung 

(1) Auf den Inhalt der Entscheidungen über die Zulegung oder Zu-

sammenlegung von Stiftungen durch die nach Landesrecht zustän-

dige Behörde ist § 86c Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Behörde hat Personen nach § 86c Absatz 1 Satz 2 mindes-

tens einen Monat vor der Entscheidung über die Zulegung oder Zu-

sammenlegung anzuhören und auf die möglichen Folgen der Zule-

gung oder Zusammenlegung für deren Ansprüche gegen eine über-

tragende Stiftung hinzuweisen. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 
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§ 86f Wirkungen der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zulegungsver-

trags oder der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zulegung 

durch die nach Landesrecht zuständige Behörde geht das Stiftungs-

vermögen der übertragenden Stiftung auf die übernehmende Stiftung 

über und erlischt die übertragende Stiftung. 

(2) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zusammenle-

gungsvertrags oder der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die 

Zusammenlegung durch die Behörde entsteht die neue Stiftung, geht 

das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftungen auf die neue 

übernehmende Stiftung über und erlöschen die übertragenden Stif-

tungen. 

(3) Mängel des Zulegungsvertrags oder des Zusammenlegungsver-

trags lassen die Wirkungen der behördlichen Genehmigung unbe-

rührt. 

§ 86f Wirkungen der Zulegung und der Zusammenlegung 

(1) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zulegungsver-

trags oder der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zulegung 

durch die nach Landesrecht zu-ständige Behörde geht das Stiftungs-

vermögen der übertragenden Stiftung auf die über-nehmende Stif-

tung über und erlischt die übertragende Stiftung. 

(2) Mit der Unanfechtbarkeit der Genehmigung des Zusammenle-

gungsvertrags oder der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die 

Zusammenlegung durch die Behörde entsteht die neue Stiftung, geht 

das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftungen auf die neue 

übernehmende Stiftung über und erlöschen die übertragenden Stif-

tungen. 

(3) Mängel des Zulegungsvertrags oder des Zusammenlegungsver-

trags lassen die Wirkungen der behördlichen Genehmigung unbe-

rührt. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 

§ 86g Bekanntmachung der Zulegung und der Zusammenlegung  

Die übernehmende Stiftung hat die Zulegung oder die Zusammenle-

gung innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem die Wir-

kungen der Zulegung oder Zusammenlegung nach § 86f Absatz 1 

oder Absatz 2 eingetreten sind, durch Veröffentlichung im Bundes-

anzeiger bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die Gläubi-

ger der an der Zulegung oder Zusammenlegung beteiligten Stiftun-

gen auf ihr Recht nach § 86h hinzuweisen. Die Bekanntmachung gilt 

mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Veröffentlichung im 

Bundesanzeiger als bewirkt. 

§ 86g Bekanntmachung der Zulegung und der Zusammenlegung 

Die übernehmende Stiftung hat die Zulegung oder die Zusammenle-

gung innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem die Wir-

kungen der Zulegung oder Zusammenlegung nach § 86f Absatz 1 

oder Absatz 2 eingetreten sind, durch Veröffentlichung im Bundes-

anzeiger bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die Gläubi-

ger der an der Zulegung oder Zusammenlegung beteiligten Stiftun-

gen auf ihr Recht nach § 86h hinzuweisen. Die Bekanntmachung gilt 

mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Veröffentlichung im 

Bundesanzeiger als bewirkt. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 

§ 86h Gläubigerschutz 

Die übernehmende Stiftung hat einem Gläubiger nach § 86g Satz 2 

für einen Anspruch, der vor dem Zeitpunkt entstanden ist, zu dem 

die Wirkungen der Zulegung oder Zusammenlegung nach § 86f Ab-

satz 1 oder Absatz 2 eingetreten sind, und dessen Erfüllung noch 

nicht verlangt werden kann, Sicherheit zu leisten, wenn der Gläubi-

ger 

1. den Anspruch nach Grund und Höhe binnen sechs Monaten nach 

dem Tag, an dem die Zulegung oder Zusammenlegung bekanntge-

macht wurde, bei der Stiftung schriftlich anmeldet und 

§ 86h Gläubigerschutz 

Die übernehmende Stiftung hat einem Gläubiger nach § 86g Satz 2 

für einen An-spruch, der vor dem Zeitpunkt entstanden ist, zu dem 

die Wirkungen der Zulegung oder Zusammenlegung nach § 86f Ab-

satz 1 oder Absatz 2 eingetreten sind, und dessen Erfüllung noch 

nicht verlangt werden kann, Sicherheit zu leisten, wenn der Gläubi-

ger 

1. den Anspruch nach Grund und Höhe binnen sechs Monaten nach 

dem Tag, an dem die Zulegung oder Zusammenlegung bekanntge-

macht wurde, bei der Stiftung schriftlich anmeldet und 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 
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2. mit der Anmeldung glaubhaft macht, dass die Erfüllung des An-

spruchs aufgrund der Zulegung oder Zusammenlegung gefährdet ist. 

2. mit der Anmeldung glaubhaft macht, dass die Erfüllung des An-

spruchs aufgrund der Zulegung oder Zusammenlegung gefährdet ist. 

§ 86i Anmeldung von Zulegung und Zusammenlegung 

(1) Bei einer Zulegung ist das Erlöschen der übertragenden Stiftung 

nach § 86f Absatz 1 vom Vorstand der übernehmenden Stiftung zur 

Eintragung ins Stiftungsregister anzumelden, wenn die behördliche 

Genehmigung des Zulegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 oder die 

behördliche Entscheidung über die Zulegung nach § 86b Absatz 2 

unanfechtbar geworden ist. In der Anmeldung ist anzugeben, wann 

die behördliche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung 

den beteiligten Stiftungen und sonstigen Verfahrensbeteiligten be-

kanntgegeben wurde. Der Anmeldung ist der Zulegungsvertrag und 

die behördliche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung 

beizufügen. 

(2) Bei einer Zusammenlegung sind die neue übernehmende Stiftung 

und das Erlöschen der übertragenden Stiftungen vom Vorstand der 

neuen übernehmenden Stiftung gemeinsam zur Eintragung ins Stif-

tungsregister anzumelden, wenn die behördliche Genehmigung des 

Zusammenlegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 oder die behördliche 

Entscheidung über die Zusammenlegung nach § 86b Absatz 2 unan-

fechtbar geworden ist. Für die Anmeldung gelten Absatz 1 Satz 2 

und 3 und § 82b Absatz 2 entsprechend. An die Stelle der Anerken-

nungsentscheidung und des Stiftungsgeschäfts nach § 82b Absatz 2 

Satz 3 Nummer 1 tritt bei der Anmeldung der neuen übernehmenden 

Stiftung der Zusammenlegungsvertrag und die behördliche Geneh-

migung nach § 86b Absatz 1 oder die behördliche Zusammenle-

gungsentscheidung nach § 86b Absatz 2. 

§ 86i Anmeldung von Zulegung und Zusammenlegung 

(1) Bei einer Zulegung ist das Erlöschen der übertragenden Stiftung 

nach § 86f Absatz 1 vom Vorstand der übernehmenden Stiftung zur 

Eintragung ins Stiftungsregister anzumelden, wenn die behördliche 

Genehmigung des Zulegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 oder die 

behördliche Entscheidung über die Zulegung nach § 86b Absatz 2 

unanfechtbar geworden ist. In der Anmeldung ist anzugeben, wann 

die behördliche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung 

den beteiligten Stiftungen und sonstigen Verfahrensbeteiligten be-

kanntgegeben wurde. Der Anmeldung ist der Zulegungsvertrag und 

die behördliche Genehmigung oder die behördliche Entscheidung 

beizufügen. 

(2) Bei einer Zusammenlegung sind die neue übernehmende Stiftung 

und das Erlöschen der übertragenden Stiftungen vom Vorstand der 

neuen übernehmenden Stiftung gemeinsam zur Eintragung ins Stif-

tungsregister anzumelden, wenn die behördliche Genehmigung des 

Zusammenlegungsvertrags nach § 86b Absatz 1 oder die behördliche 

Entscheidung über die Zusammenlegung nach § 86b Absatz 2 unan-

fechtbar geworden ist. Für die Anmeldung gelten Absatz 1 Satz 2 

und 3 und § 82b Absatz 2 entsprechend. An die Stelle der Anerken-

nungsentscheidung und der Errichtungssatzung nach § 82b Absatz 2 

Satz 3 Nummer 1 tritt bei der Anmeldung der neuen übernehmenden 

Stiftung der Zusammenlegungsvertrag und die behördliche Geneh-

migung nach § 86b Absatz 1 oder die behördliche Zusammenle-

gungsentscheidung nach § 86b Absatz 2. 

Kritik bleibt unbe-

rührt.22 

§ 87 Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane 

(1) Der Vorstand hat die Stiftung aufzulösen, wenn die dauernde und 

nachhaltige Erfüllung ihres Zwecks endgültig unmöglich ist. Durch 

die Satzung kann geregelt werden, dass ein anderes Organ über die 

Auflösung entscheidet. 

 

§ 87 Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane 

(1) Der Vorstand soll eine Stiftung auflösen, wenn die dauernde und 

nachhaltige Erfüllung ihres Zwecks endgültig unmöglich ist. Eine 

endgültige Unmöglichkeit liegt nicht vor, wenn die Stiftung durch 

eine Satzungsänderung so umgestaltet werden kann, dass sie ihren 

Abs. 1: Kritik wurde 

angenommen. 

Abs. 2 Kritik bleibt 

unberührt.23 

 
23 Burgard npoR 2021, 1 (7). 
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(2) Eine Verbrauchsstiftung ist auch aufzulösen, wenn die Zeit, für 

die sie errichtet wurde, abgelaufen ist. 

(3) Die Auflösung der Stiftung bedarf der Genehmigung der zustän-

digen Behörde des Landes. 

Zweck wieder dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Durch die Sat-

zung kann geregelt werden, dass ein anderes Organ über die Auflö-

sung entscheidet. 

(2) Eine Verbrauchsstiftung ist aufzulösen, wenn die Zeit, für die sie 

errichtet wurde, abgelaufen ist. 

(3) Die Auflösung einer Stiftung bedarf der Genehmigung der zu-

ständigen Behörde des Landes. 

§ 87a Aufhebung der Stiftung 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Stiftung aufzuhe-

ben, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 87 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 vor-

liegen und ein Tätigwerden der Behörde erforderlich ist, weil das zu-

ständige Organ über die Auflösung nicht unverzüglich entscheidet, 

2. die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet und die Gefährdung des 

Gemeinwohls nicht auf andere Weise beseitigt werden kann oder 

3. der Verwaltungssitz der Stiftung im Ausland begründet wurde und 

die Behörde die Verlegung des Verwaltungssitzes ins Inland nicht er-

reichen kann. 

§ 87a Aufhebung der Stiftung 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde soll eine Stiftung auf-

heben, wenn die Voraussetzungen des § 87 Absatz 1 Satz 1 vorliegen 

und ein Tätigwerden der Behörde erforderlich ist, weil das zustän-

dige Organ über die Auflösung nicht rechtzeitig entscheidet. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Stiftung aufzu-

heben, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 87 Absatz 2 vorliegen und ein Tätig-

werden der Behörde erforderlich ist, weil das zuständige Organ über 

die Auflösung nicht unverzüglich entscheidet, 

2. die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet und die Gefährdung des 

Gemeinwohls nicht auf andere Weise beseitigt werden kann oder 

3. der Verwaltungssitz der Stiftung im Ausland begründet wurde und 

die Behörde die Verlegung des Verwaltungssitzes ins Inland nicht in-

nerhalb angemessener Zeit er-reichen kann. 

Änderung von Abs. 

1 ist zu begrüßen; 

im Blick auf Abs. 2 

bleibt Kritik unbe-

rührt. 

 

§ 87b Auflösung der Stiftung bei Insolvenz 

Die Stiftung wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und 

mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist, aufgelöst. 

§ 87b Auflösung der Stiftung bei Insolvenz 

Die Stiftung wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und 

mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist, aufgelöst. 

Unverändert. 

§ 87c Vermögensanfall und Liquidation 
(1) Mit der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Stif-
tungsvermögen an die in der Satzung bestimmten Anfallberechtigten. 
Durch die Satzung kann vorgesehen werden, dass die Anfallberech-
tigten durch ein Stiftungsorgan bestimmt werden. Fehlt es an der Be-
stimmung der Anfallberechtigten durch oder aufgrund der Satzung, 
fällt das Stiftungsvermögen an den Fiskus des Landes, in dem die 
Stiftung ihren Sitz hatte. Durch landesgesetzliche Vorschriften kann 
als Anfallberechtigte an Stelle des Fiskus eine andere juristische Per-
son des öffentlichen Rechts bestimmt werden. 

§ 87c Vermögensanfall und Liquidation 

(1) Mit der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das Stif-

tungsvermögen an die in der Satzung bestimmten Anfallberechtigten. 

Durch die Satzung kann vorgesehen werden, dass die Anfallberech-

tigten durch ein Stiftungsorgan bestimmt werden. Fehlt es an der Be-

stimmung der Anfallberechtigten durch oder aufgrund der Satzung, 

fällt das Stiftungsvermögen an den Fiskus des Landes, in dem die 

Stiftung ihren Sitz hatte. Durch landesrechtliche Vorschriften kann 

Bloße redaktionelle 

Änderung. 



16 
 

(2) Auf den Anfall des Stiftungsvermögens beim Fiskus oder einer 
anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts nach Absatz 1 
Satz 3 ist § 46 entsprechend anzuwenden. Fällt das Stiftungsvermö-
gen bei anderen Anfallberechtigten an, sind die §§ 47 bis 53 entspre-
chend anzuwenden. 

als Anfallberechtigte an Stelle des Fiskus eine andere juristische Per-

son des öffentlichen Rechts bestimmt werden. 

(2) Auf den Anfall des Stiftungsvermögens beim Fiskus des Landes 

oder des Bundes oder bei einer anderen juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts nach Absatz 1 Satz 4 ist § 46 entsprechend anzu-

wenden. Fällt das Stiftungsvermögen bei anderen Anfallberechtigten 

an, sind die §§ 47 bis 53 entsprechend anzuwenden. 

§ 87d Anmeldung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation 

(1) Die Auflösung der Stiftung nach § 87 oder die Aufhebung der 

Stiftung nach § 87a und die Beendigung der Stiftung sind vom Vor-

stand zur Eintragung ins Stiftungs-register anzumelden, wenn keine 

Liquidation der Stiftung erforderlich ist. 

(2) Ist nach der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung deren Liqui-

dation erforderlich, haben die Liquidatoren die Auflösung oder Auf-

hebung anzumelden. Mit der Auflösung oder Aufhebung sind auch 

die Liquidatoren und ihre Vertretungsmacht sowie Beschränkungen 

der Vertretungsmacht der Liquidatoren nach § 87c Absatz 2 in Ver-

bindung mit § 48 Absatz 2 und § 84 Absatz 3 anzumelden, wenn die 

Liquidation nicht durch den Vorstand erfolgt. 

(3) Der Anmeldung der Auflösung oder Aufhebung sind beizufügen: 

1. die Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungsorgans und 

die behördliche Genehmigung nach § 87 Absatz 3 oder die Aufhe-

bungsentscheidung nach § 87a, 

2. die Entscheidung nach § 87c Absatz 1 Satz 2, wenn die Anfallbe-

rechtigten durch Stiftungsorgane zu bestimmen sind, 

3. die Dokumente über die Bestellung der Liquidatoren, wenn an-

dere Personen als die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren bestellt 

wurden. 

(4) Nach Abschluss der Liquidation haben die Liquidatoren die Be-

endigung der Stiftung anzumelden. 

§ 87d Anmeldung von Auflösung, Aufhebung und Liquidation 

(1) Die Auflösung der Stiftung nach § 87 oder die Aufhebung der 

Stiftung nach § 87a und die Beendigung der Stiftung sind vom Vor-

stand zur Eintragung ins Stiftungs-register anzumelden, wenn keine 

Liquidation der Stiftung erforderlich ist. 

(2) Ist nach der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung deren Liqui-

dation erforderlich, haben die Liquidatoren die Auflösung oder Auf-

hebung anzumelden. Mit der Auflösung oder Aufhebung sind auch 

die Liquidatoren und ihre Vertretungsmacht sowie Beschränkungen 

der Vertretungsmacht der Liquidatoren nach § 87c Absatz 2 in Ver-

bindung mit § 48 Absatz 2 und § 84 Absatz 3 anzumelden, wenn die 

Liquidation nicht durch den Vorstand erfolgt. 

(3) Der Anmeldung der Auflösung oder Aufhebung sind beizufügen: 

1. die Auflösungsentscheidung des zuständigen Stiftungsorgans und 

die behördliche Genehmigung nach § 87 Absatz 3 oder die Aufhe-

bungsentscheidung nach § 87a, 

2. die Entscheidung nach § 87c Absatz 1 Satz 2, wenn die Anfallbe-

rechtigten durch Stiftungsorgane zu bestimmen sind, 

3. die Dokumente über die Bestellung der Liquidatoren, wenn andere 

Personen als die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren bestellt wur-

den. 

(4) Nach Abschluss der Liquidation haben die Liquidatoren die Be-

endigung der Stiftung anzumelden. 

Unverändert. 

§ 88 Kirchliche Stiftungen 

Die geltenden Vorschriften der Landesgesetze über die kirchlichen 

Stiftungen oder über die Stiftungen, die nach den Landesgesetzen 

kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind, bleiben unberührt. 

§ 88 Kirchliche Stiftungen 

Die Vorschriften der Landesgesetze über die kirchlichen Stiftungen 

bleiben unberührt, insbesondere die Vorschriften zur Beteiligung, 

Zuständigkeit und Anfallsberechtigung der Kirchen. Dasselbe gilt 

entsprechend für Stiftungen, die nach den Landes-gesetzen kirchli-

chen Stiftungen gleichgestellt sind. 

Die Kritik der Kir-

chen hat sich damit 

erledigt. 
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StiftRG 

§ 15 Einsichtnahme in das Register 

Die Einsichtnahme in das Stiftungsregister sowie in die zum Stif-

tungsregister eingereichten Dokumente ist jedermann gestattet. Von 

den Eintragungen und den eingereichten Dokumenten kann ein Aus-

druck verlangt werden; auf Verlangen ist ein amtlicher Ausdruck zu 

erstellen. 

StiftRG 

§ 15 Einsichtnahme in das Register 

Die Einsichtnahme in das Stiftungsregister ist jedermann gestattet. 

Dasselbe gilt für die Einsicht in die zum Stiftungsregister einge-

reichten Dokumente, falls der Zugang zu den Dokumenten nicht auf-

grund eines berechtigten Interesses der Stiftung oder Dritter be-

schränkt oder ausgeschlossen wurde. Von den Eintragungen und den 

eingereichten Dokumenten kann, soweit sie zugänglich sind, ein 

Ausdruck verlangt werden; auf Verlangen ist ein amtlicher Ausdruck 

zu erstellen. 

Unbegründete und 

unbegründbare Pri-

vilegierung von Stif-

tungen gegenüber 

anderen Rechtsfor-

men; sollte daher 

dringend wieder ge-

strichen werden. 

 


